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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1975

Norm

ABGB §1327 c1

ASVG §215a

ZPO §228 B1bb

Rechtssatz

Nach § 215 a ASVG könnte zwar die Verp6ichtung des Sozialversicherungsträgers zur Leistung einer Witwenrente an

die Hinterbliebene wiederau6eben, doch ist Voraussetzung für die Bejahung seines rechtlichen Interesses an der

Feststellung der Ersatzp6icht des Schädigers die Möglichkeit übergangsfähiger Leistungen. Für die nach

Wiederverehelichung der Witwe zu erbringenden Leistungen fehlt es jedoch an einem zeitlich kongruenten

Deckungsfonds, sodaß eine Legalzession nicht mehr erfolgen kann.
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